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2586. Quartierplan Nr. 8 Huebwis, Fällanden (Wiedererwägung) 
Mit Beschluss Nr. 3751 vom 20. Dezember 1995 genehmigte der Regie­ 
rungsrat gestützt auf § 159 PBG den vom Gemeinderat Fällanden am 
11. Juli 1995 festgesetzten Quartierplan Nr. 8 Huebwis unter folgendem 
Vorbehalt: 

«Vor Erteilung der Baubewilligung im Quartierplangebiet Huebwis 
muss der Ausbau der Einmündung der Industriestrasse (Gemeinde­ 
strasse) in die Schwerzenbachstrasse S-2 rechtlich und finanziell ge­ 
sichert sein. Für die Sanierung dieses Strassenanschlusses ist vorgängig 
dem Regierungsrat eine Projektvorlage zur Genehmigung vorzu­ 
legen.»· 

Gegen diesen Beschluss erhoben einzelne Grundeigentümer Be­ 
schwerde beim Verwaltungsgericht und beantragten, der angefochtene 
Beschluss sei insoweit aufzuheben, als der Quartierplan Nr. 8 Huebwis 
ohne Vorbehalt zu genehmigen sei. 
·Nach§ 93 Abs. l PBG ist die Groberschliessung so rechtzeitig in An­ 

griff zu nehmen, dass die Überbauung der betreffenden Gebiete auf 
den Ablauf der massgebenden Etappe hin möglich wird. Die Abgren­ 
zung der Feinerschliessung von der Groberschliessung wird mit dem 
Verkehrsplan und dem Erschliessungsplan vorgenommen, welche die 
für die Groberschliessung der Bauzonen erforderlichen Anlagen be­ 
zeichnen. Gemäss dem kommunalen Verkehrsplan der Gemeinde Fäl­ 
landen ist die Industriestrasse die Groberschliessungsstrasse für das 
Quartierplangebiet Huebwis. Es ist daher Sache der Gemeinde, im 
Sinne von § 93 Abs. 1 PBG «rechtzeitig» den heute verkehrstechnisch 
nur ungenügend ausgebauten Anschluss Industrie-/Schwerzenbach­ 
strasse anzupassen. Bei Säumigkeit der Gemeinde könnte die Bau­ 
direktion im Sinne von § 93 Abs. 2 PBG die erforderlichen Massnah­ 
men zu Lasten der Gemeinde anordnen. 

Der mit dem angefochtenen Beschluss angestrebte Zweck, den Aus­ 
bau der Einmündung der Industriestrasse (Gemeindestrasse) in die 
Schwerzenbachsfrasse S-2 (Staatsstrasse) bei einer Überbauung des 
Quartierplangebietes Huebwis sicherzustellen, kann somit auch ohne 
den angefochtenen Vorbehalt erzielt werden. In teilweiser Wiedererwä­ 
gung des angefochtenen Beschlusses des Regierungsrates Nr. 3751 vom 
20. Dezember 1995 ist daher der vom Gemeinderat Fällanden am 11. 
Juli 1995 festgesetzte Quartierplan Nr. 8 Huebwis vorbehaltlos zu ge­ 
nehmigen. 
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Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

I. In teilweiser Wiedererwägung des Beschlusses des Regierungsra­ 
tes Nr. 3751 vom 20. Dezember 1995 wird gestützt auf § 159 PBG der 
vom Gemeinderat Fällanden am 11. Juli 1995 festgesetzte Quartierplan 
Nr. 8 Huebwis ohne Vorbehalt genehmigt. 
II. Mitteilung an den Gemeinderat Fällanden, 8117 Fällanden (für 

sich und zuhanden der. beteiligten Grundeigentümer), das Verwal­ 
tungsgericht sowie an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Vor. dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 
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